
  
 

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag 
 
Ausbildungsbetrieb Anschrift bzw. Stempel 

 
 
 
 
 
 
Tel.:    E-Mail: 

 
Verantwortlicher Ausbilder 

 

  

Auszubildender  
  

Ausbildungszeit Beginn: Ende: 
 

Chemielaborant/-in 
Beschreibung der Wahl- 
Qualifikationseinheiten 

Nummer der 
Auswahlliste 

Nummer des  
Wahlbausteins

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 
 

Vom 
Ausbildenden 

festgelegte Wahl- 
Qualifikationsein-

heiten 

 
 
 

  

 
Die in dieser Anlage zum Ausbildungsvertrag aufgeführten Qualifikationseinheiten der 

Ausbildungsordnung nach §4 sind Bestandteil des Ausbildungsvertrages 
 

Die Wahlqualifikationseinheiten 1-6 (W 1-6) sind für den Beruf Chemielaborant/-in wie folgt durch den Ausbildenden 
festzulegen: 
• Mindestens vier Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste I (gemäß § 4 Absatz 2), wobei hiervon mindestens 

zwei aus Nr. 1-8 dieser Auswahlliste festzulegen sind. 
• Die übrigen Wahlqualifikationseinheiten können auch aus der Auswahlliste II (gemäß §4 Absatz 3) ausgewählt 

werden. 
• Bitte berücksichtigen! 

• Die Wahlqualifikationseinheiten Nr. 8 und 9 aus der Auswahlliste II können nur in Verbindung mit der 
Wahlqualifikationseinheit Nr. 9 aus der Auswahlliste I gewählt werden 

• Die Wahlqualifikationseinheiten Nr. 10 und 12 aus der Auswahlliste II können nur in Verbindung mit der 
Wahlqualifikationseinheit Nr. 10 aus der Auswahlliste I gewählt werden 

 
 
___________________________, den __________________ 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Der / die Ausbildende     Der / die Auszubildende 
 

 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betriebs- oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in 

der Person des Auszubildenden bleiben vorbehalten. 


	Chemielaborant/-in

